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Ausstattung

Neben dem Aushangfahrplan soll möglichst an jeder Haltestelle eine Ticketübersicht ausgehängt werden. 
Ferner ist eine Übersicht über das Gebiet des VBN sinnvoll.

An Haltestellen mit einer Vitrine werden die Informationen auf einem Plakat zusammengefasst (Abbil-
dung 19).

An Haltestellen in zentralen Bereichen von Städten und Gemeinden, an wichtigen Umsteigehaltestellen 
sowie an sonstigen wichtigen Haltestellen sind darüber hinaus ergänzende Fahrgastinformationen 
auszuhängen. Hierzu gehören:

•	Linienplan des jeweiligen Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt

•	�Hinweise auf wichtige Ziele in der Umgebung der Haltestelle sowie deren Erreichbarkeit (Haltestellen
umgebungsplan, Piktogramme)

•	�ggf. Lautsprecher und/oder dynamische Fahrgastinformationseinrichtungen für verkehrliche und be-
triebliche Informationen1 

•	Hinweise auf die nächste ÖPNV-Beratungs- und Vertriebsstelle

In besonderen Fällen, z. B. bei Haltestellen an Flughäfen, ist es wünschenswert, wichtige Hinweise und 
Informationen auch in einer international verständlichen Form (Piktogramme) zu geben.

Im weiteren Sinne gehören zur Fahrgastinformation an Haltestellen auch Orientierungshilfen für Blinde 
und Sehbehinderte auf der Wartefläche (vgl. Kap. 4.3).

1	� Im Rahmen des Projektes „Echtzeitinformation im VBN“ soll ein System für eine verbundweite Fahrgastinformation auf Basis von Ist-
Daten aufgebaut werden.

Fahrplan DIN A3
An dieser Stelle sollte ein Fahrplan der jeweiligen Linie hängen.  
Sollte dies nicht der Fall sein, melden Sie sich bitte bei unserer 

24h-Serviceauskunft 01805/826 826  
(0,14 €/Min. a. d. dtsch. Festnetz, aus den Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

Vielen Dank.

Ein Verbund, ein Tarif, ein Ticket

 VBN-Land

 Auswahl��von��Orten

 Schienenstrecken

Hier��gelten��die��VBN-Kundengarantien:

 Städte��im��VBN-Land��mit��Stadtverkehr

 Regionalbuslinien

Legende

Stand: Dezember 2010. Alle Rechte beim VBN.
Änderungen vorbehalten.

Das EinzelTicket
für Gelegenheitsfahrer in Bus und Bahn: einmal 
lösen, beliebig oft umsteigen. Auch als 4erTicket 
erhältlich, dann wird die einzelne Fahrt deutlich 
günstiger. 

Das TagesTicket
für einen Erwachsenen und bis zu zwei Kinder im 
Alter von 6 bis einschließlich 14 Jahre oder das 
TagesTicket PLUS für zwei Erwachsene und bis zu 
vier Kinder im Alter von 6 bis einschließlich 14 Jahre 
für beliebig viele Fahrten an einem Tag.

Das 7-TageTicket
gilt mit einer Kundenkarte für sieben aufeinander 
folgende Tage. Das 7-TageTicket für Erwachsene ist 
übertragbar und bietet die Möglichkeit, Montag bis 
Freitag ab 19 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Fei-
ertagen ganztägig einen weiteren Erwachsenen und 
bis zu vier Kinder im Alter von 6 bis einschließlich 
14 Jahre kostenlos mitzunehmen.

Das MonatsTicket
gilt mit einer Kundenkarte für einen Kalendermonat. 
Das MonatsTicket für Erwachsene ist übertragbar 
und bietet die Möglichkeit, Montag bis Freitag ab 
19 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 
ganztägig einen weiteren Erwachsenen und bis zu 
vier Kinder im Alter von 6 bis einschließlich 14 Jahre 
kostenlos mitzunehmen.

Das JahresTicket
Ideal für Kunden, die regelmäßig Bus und Bahn 
fahren. Es gilt zwölf Monate und wird in zwei 
Varianten angeboten und zwar als übertragbares 
JahresTicket und als JahresTicketPLUS. Dieses PLUS 
beinhaltet dabei folgende Leistungen:

-  Kostenlose Mitnahme eines weiteren Erwach-
senen und von bis zu vier Kinder bis einschließlich 
14 Jahre. Montags bis freitags ab 19 Uhr und an 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganztägig.

-  Kostenlose Nutzung des gesamten Verbundge-
bietes, d.h. aller Busse, Straßenbahnen und Nah-
verkehrszüge an Wochenenden und Feiertagen 
ohne Aufpreis, und zwar für Sie und die innerhalb 
der Mitnahmeregelung eingeschlossenen Personen. 

-  Zuschlagfreie Nutzung der Nachtlinien der BSAG, 
der Nachtexpresslinien der VWG und der Nacht-
schwärmerlinien für Sie und die innerhalb der Mit-
nahmeregelung eingeschlossenen Personen.

Anträge für das JahresTicket gibt es bei Ihrem Ver-
kehrsunternehmen.

Das NachtTicket
für beliebig viele Fahrten ab 19 Uhr im Gesamt-
netz des VBN. Ein Super-Angebot für alle Nacht-
schwärmer!

Auch beim Umsteigen nur einmal lösen und verschiedene Verkehrsmittel  
(Bus, Bahn, Zug) der VBN-Verkehrsunternehmen nutzen. Tickets erhalten Sie  
in den VBN-Vorverkaufsstellen oder an den VBN-Fahrkartenautomaten.

www.jugend-freizeitticket.de
Gefördert durch:

Service-Auskunft 01805 – 826 826
( 0,14 D/Min. a. d. dtsch. Festnetz, aus den Mobil-
funknetzen max. 0,42 D/Min.)

DAS
JUGEND- 
FREIZEIT 
TICKET

Nur 

9,90 € 
pro Monat als  
JahresTicket*
*nur als JahresTicket zum  

Preis von 118,80 €  
erhältlich

Total  
mobil im 
VBN-Land

Als Monats- 
Ticket für nur 

14,90 € 
überall da, wo es  

VBN-Monats- 
Tickets gibt

Das Jugend-FreizeitTicket gilt
�n�����D�Ò�P���)�G�L�B�C�P���S�L�B���(�S�E�C�L�B�J�G�A�F�C�� 

unter 21 Jahren
�n�����E�?�L�X�H�º�F�P�G�E 
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ab 14 Uhr

�� �n�����D�C�G�C�P�R�?�E�Q���S�L�B���?�K���5�M�A�F�C�L�C�L�B�C 
�Q�M�E�?�P���E�?�L�X�R�º�E�G�E

�n�����G�K���E�C�Q�?�K�R�C�L���4� �,�æ�*�?�L�B
�n���?�S�A�F���G�K���,�?�A�F�R�T�C�P�I�C�F�P

Hol dir jetzt dein unschlagbar günstiges 
JahresTicket unter www.jugend-freizeitticket.de
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Nähere Infos:
Detaillierte Informationen zu allen Tickets erhalten Sie in den Tarifbestimmungen 
und Beförderungsbedingungen des VBN.

Fahrplan- und Tarifauskünfte erhalten Sie bei der elektronischen Fahrplanauskunft 
unter www.vbn.de oder telefonisch unter unserer 24h-Serviceauskunft 01805/826 826 
(0,14 €/Min. a. d. dtsch. Festnetz, aus den Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.) 

Abbildung 19: Das Vitrinenplakat (DIN A1 hoch) wird vom VBN zur Verfügung gestellt.
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3.3 Werbung an Haltestellen

Haltestellenschilder und Masten gehören zu den Verkehrsschildern entsprechend der StVO.

Entsprechend § 33 StVO (1, Abs. 3) heißt es: „Verboten ist außerhalb geschlossener Ortschaften jede 
Werbung und Propaganda durch Bild, Schrift, Licht oder Ton, wenn dadurch Verkehrsteilnehmer in einer 
den Verkehr gefährdenden oder erschwerenden Weise abgelenkt oder belästigt werden. Auch durch 
innerörtliche Werbung und Propaganda darf der Verkehr außerhalb geschlossener Ortschaften nicht in 
solcher Weise gestört werden“.

Innerhalb einer Ortschaft hat die Gemeinde Entscheidungsrecht, ob Werbung geduldet wird oder nicht.

Das Haltestellenschild und der Mast sind werbefrei zu halten. 

Im Fahrgastunterstand ist Werbung gestattet. Durch die Werbung darf die freie Sicht des Fahrpersonals 
in den Unterstand möglichst nicht behindert werden.

3.4 Aufenthaltsflächen

Aus den Behindertengleichstellungsgesetzen der Länder Bremen und Niedersachsen lassen sich Anforde-
rungen an die Gestaltung der Haltestellenplattform, der Zuwegung, der Warteflächen und Fahrgastun-
terstände ableiten. Um diese Anforderungen mit den vorhandenen Mitteln gezielt umsetzen zu können, 
wurden Prioritäten gebildet. Diese liegen auf den Linien der Bedienungsebenen 1 und 2.1 

Bei der Bemessung der Haltestelle werden Mindestabmessungen und Regelabmessungen unterschie-
den. Diese unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der Abmessung der Bewegungsflächen. Die 
Werte der Mindestabmessung sollten nur ausnahmsweise, z. B. bei eingeschränkten Platzverhältnissen 
angewendet werden.

Für die Ausführung von Haltestellenplattform, Warteflächen und Fahrgastunterständen von Straßenbahn-
haltestellen in Bremen gelten die Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab), die 
Verfügungen der Technischen Stadtbahnaufsicht, die betrieblichen Vorgaben des Verkehrsunternehmens 
sowie die derzeitig gültigen Richtlinien der FGSV.

1	 Die Bedienungsebenen 1 und 2 bilden das vertaktete Grundnetz (Zielnetz), siehe auch Nahverkehrsplan des ZVBN.
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3.4.1 Haltestellenplattform

Im Hinblick auf einen sicheren und komfortablen Ein- und Ausstieg, auf Barrierefreiheit, auf eine ange-
messene Aufenthaltsqualität und eine sichtbare Abgrenzung gegenüber anderen Verkehrsanlagen sind 
Haltestellen mit einer befestigten Haltestellenplattform auszustatten.

Für einen möglichst niveaugleichen Ein- und Ausstieg in das Fahrzeug ist die Höhendifferenz und Spaltbreite 
zwischen Fahrzeug und Haltestellenplattform zu minimieren. Noch akzeptabel für Niederflurfahrzeuge 
ist eine Kombination von Reststufe und Spaltbreite mit jeweils max. 5 cm.1 

Die geeignete Plattformhöhe im Sinne der Barrierefreiheit richtet sich nach dem Haltestellentyp2:

•	Buskap (geradlinige Anfahrbarkeit): 20 cm

•	Halt am Fahrbahnrand (nahezu geradlinige Anfahrbarkeit): 18 cm

•	Busbuchten: 15 cm

•	Für alle Typen bei ungeeigneten örtlichen Bedingungen: 15 cm

•	Für alle Typen beim Einsatz eines Liftes bzw. einer untergebauten Rampe: 15 cm3  

Ein dichtes und sicheres Heranfahren von Niederflurbussen an die aufgepflasterte Haltestelle (Hochbord) 
wird durch Busbordsteine (Abbildung 20) ermöglicht. Ein Busbordstein schont auch die Reifen (insbe-
sondere die Flanken) der Fahrzeuge.

Durch die erhöhte Aufpflasterung der Haltestellenplattform in Kombination mit dem Einsatz von fahr-
zeuggebundenen Einstiegshilfen (Rampe, Lift) wird der Ein- und Ausstieg auch für Rollstuhlfahrer ohne 
Fremdhilfe möglich. Eine Kombination der Aufpflasterung der Haltestellenplattform mit dem Einsatz der 
Kneelingtechnik bei einem Niederflurfahrzeug minimiert die Stufe für alle Fahrgäste und schafft somit 
einen komfortablen Einstieg.

1	� Abweichend dazu wird in der DIN 18 024 „Barrierefreies Bauen“ eine Stufe und ein Spalt von je 3 cm und in der Europäischen Union 
COST 322 „Low floor busses“ eine Stufe von 3,5 cm und ein Spalt von 5 cm empfohlen.  
(Quelle: direkt, Heft 52, Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen)

2	� Im Rahmen der Straßenbauplanung ist zu berücksichtigen, dass abhängig von den Faktoren Straßenbelag/ -unterbau, Anzahl Bushalte, 
Verkehrsbelastung der Straße etc. eine Absenkung der Fahrbahn (Spurrillen) möglich ist.

3	� Bei Straßenbahnhaltestellen in der Stadtgemeinde Bremen, die von unterschiedlich breiten Straßenbahnfahrzeugen angefahren und vom 
breiteren Fahrzeug überstrichen werden, ist die Bauhöhe auf 10 cm begrenzt (Hublift als Einstiegshilfe bei allen nach 1996 beschafften 
Fahrzeugen vorhanden)
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fahrzeuge ist eine Kombination von Reststufe und Spaltbreite mit 
jeweils max. 5 cm.8  

Die geeignete Plattformhöhe im Sinne der Barrierefreiheit richtet sich 
nach dem Haltestellentyp9: 

 Buskap (geradlinige Anfahrbarkeit): 20 cm 

 Halt am Fahrbahnrand (nahezu geradlinige Anfahrbarkeit): 18 cm 

 Busbuchten: 15 cm 

 Für alle Typen bei ungeeigneten örtlichen Bedingungen: 15 cm 

 Für alle Typen beim Einsatz eines Liftes bzw. einer untergebauten 
Rampe: 15 cm 10 

Ein dichtes und sicheres Heranfahren von Niederflurbussen an die 
aufgepflasterte Haltestelle (Hochbord) wird durch Busbordsteine 
(Abbildung 20) ermöglicht. Ein Busbordstein schont auch die Reifen 
(insbesondere die Flanken) der Fahrzeuge. 

 

Abbildung 20: Busbordstein (BB) und Leitstreifen (LS) 

Durch die erhöhte Aufpflasterung der Haltestellenplattform in Kombi-
nation mit dem Einsatz von fahrzeuggebundenen Einstiegshilfen 

                                                
8  Abweichend dazu wird in der DIN 18 024 „Barrierefreies Bauen“ eine Stufe und ein Spalt 

von je 3 cm und in der Europäischen Union COST 322 „Low floor busses“ eine Stufe von 
3,5 cm und ein Spalt von 5 cm empfohlen. (Quelle: direkt, Heft 52, Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen) 

9  Im Rahmen der Straßenbauplanung ist zu berücksichtigen, dass abhängig von den Fakto-
ren Straßenbelag/ -unterbau, Anzahl Bushalte, Verkehrsbelastung der Straße etc. eine Ab-
senkung der Fahrbahn (Spurrillen) möglich ist. 

10  Bei Straßenbahnhaltestellen in der Stadtgemeinde Bremen, die von unterschiedlich breiten 
Straßenbahnfahrzeugen angefahren und vom breiteren Fahrzeug überstrichen werden, ist 
die Bauhöhe auf 10 cm begrenzt (Hublift als Einstiegshilfe bei allen nach 1996 beschafften 
Fahrzeugen vorhanden) 

Abbildung 20: Busbordstein (BB) und Leitstreifen (LS)
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* Liftnutzung (i. d. R. im Bereich von Tür 1) 

** Rampennutzung (i. d. R. im Bereich von Tür 2) 

Abbildung 21: Querschnitt Fahrgastunterstand (FGU) 

Verwendete Oberflächenmaterialien sollen auch bei Verschmutzung 
und Nässe ausreichend rau, griffig und rutschhemmend sein. Plat-
tenbeläge mit hohem Fugenanteil oder sehr grob strukturierte Ober-
flächen sind problematisch für die Benutzung mit Rollstühlen und 
Kinderwagen und daher ungeeignet. 

3.4.3 Bodenindikatoren (Aufmerksamkeitsfelder, Leit-
streifen) 

Zusätzlich sollen Haltestellen mit einem Blindenleitsystem ausgestat-
tet werden.  

Mit einem Aufmerksamkeitsfeld wird die Halteposition der von blinden 
und sehbehinderten Menschen in der Regel genutzten Tür 1 eines 
Fahrzeugs angezeigt. Der Abstand zur Bordkante beträgt 60 cm. 

An bedeutenden Haltestellen sollte ein 30 cm breiter Leitstreifen pa-
rallel zur Bahnsteig-/Bordsteinkante geführt werden. Im Sinne der 
Warnfunktion sollte er einen ausreichend großen Abstand zur Kante 
(in der Regel ebenfalls 60 cm) aufweisen. 

Abbildung 21: Querschnitt Fahrgastunterstand (FGU)

* Liftnutzung (i. d. R. im Bereich vor Tür 1)
* Rampennutzung (i. d. R. im Bereich vor Tür 2)

3.4.2 Warteflächen

Die Warteflächen der Haltestellen sind möglichst so zu dimensionieren, dass ausreichende Bewe-
gungsräume vorhanden sind und Rollstuhlnutzer und/oder Kinderwagen sich begegnen können.1 Eine 
Mindest-Durchgangs-/ -fahrbreite von 90 cm muss auch an kurzen, geraden Engstellen vorhanden sein. 
In der Regel werden jedoch größere Bewegungsflächen benötigt. So beträgt z. B. die Bewegungsflä-
che für Rollstuhlbenutzer als Wendefläche, Warteplatz oder vor Bedienungseinrichtungen 1,50 x 1,50 
m; die Bewegungsfläche auf Gehwegen sollte eine Breite von 1,50 m nicht unterschreiten. Zwischen 
Radabweisern2 einer Rampe muss die Bewegungsfläche mindestens 1,20 m breit sein. Ist die Haltestel-
le mit einem Unterstand ausgerüstet, muss die Aufstellfläche so breit sein, dass mindestens 100 cm 
zwischen Bordsteinkante und Fahrgastunterstand verbleiben (Abbildung 21). Im Idealfall sollte sich die 
Durchfahrmöglichkeit außerhalb des Gefahrenbereiches der Wartefläche – also jenseits des Leitstreifens 
– befinden, so dass ein Abstand von 1,50 m zur Bordsteinkante notwendig ist. Der Fahrgastunterstand 
darf die Nutzung der fahrzeuggebundenen Einstiegshilfen nicht behindern.

An Haltestellen sind ausreichend bemessene Begegnungsflächen vorzusehen. 

In den Rampenbereichen ist zu berücksichtigen, dass die Höchstschrägneigung p (resultierend aus 
Längs- und Querneigung) 6 % nicht überschreiten darf. Die Querneigung der Haltestelle muss 2,5% sein.

Verwendete Oberflächenmaterialien sollen auch bei Verschmutzung und Nässe ausreichend rau, griffig 
und rutschhemmend sein. Plattenbeläge mit hohem Fugenanteil oder sehr grob strukturierte Oberflächen 
sind problematisch für die Benutzung mit Rollstühlen und Kinderwagen und daher ungeeignet.

1	� Bei beengten Platzverhältnissen ist je nach den örtlichen Gegebenheiten eine Alternativlösung im Sinne der Umsetzung einer möglichst 
weitreichenden Barrierefreiheit gem. BGG vorzusehen.

2	� Radabweiser ist ein Überfahrschutz, der das Hinausgeraten der kleinen Lenkräder des Rollstuhls über die Außenkante der Rampe verhin-
dert.
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3.4.3	Bodenindikatoren (Aufmerksamkeitsfelder, Leitstreifen)

Zusätzlich sollen Haltestellen mit einem Blindenleitsystem ausgestattet werden. 

Mit einem Aufmerksamkeitsfeld wird die Halteposition der von blinden und sehbehinderten Menschen 
in der Regel genutzten Tür 1 eines Fahrzeugs angezeigt. Der Abstand zur Bordsteinkante beträgt 60 cm.

An bedeutenden Haltestellen sollte ein 30 cm breiter Leitstreifen parallel zur Bahnsteig-/Bordsteinkante 
geführt werden. Im Sinne der Warnfunktion sollte er einen ausreichend großen Abstand zur Kante (in 
der Regel ebenfalls 60 cm) aufweisen.

Zentrale Haltestellen, Umsteigehaltestellen sowie Haltestellen mit besonderem örtlichen Bedarf (wie  
z. B. Blindenschulen) sollen mit einem kompletten Blindenleitsystem ausgestattet sein.

Durch Aufmerksamkeitsfelder werden Orientierungshilfen mit herausgehobener Bedeutung gegeben. 
Sie sollten nicht in den Sicherheitsabstand zur Bahnsteig-/Bordsteinkante ragen (siehe Skizzen im An-
hang). Deutlich wahrnehmbare Unterschiede zwischen Aufmerksamkeitsfeldern und Leitstreifen, z. B. 
durch den Einsatz elastischer Materialien (Metall, Gummi), sind vor allem an Stellen geboten, an denen 
Aufmerksamkeitsfelder eine besondere Gefahrensituation signalisieren oder zu befürchten ist, dass ein 
abzweigender Leitstreifen ansonsten leicht verfehlt werden kann.

Verwendet werden sollen Bodenindikatoren (Leitstreifen, Aufmerksamkeitsfeld) mit normierter Rillierung, 
die sich hinsichtlich der Rauigkeit, aber auch vom Kontrast von der angrenzenden Oberfläche deutlich 
abheben. Sie erfüllen zugleich Warn- und Leitfunktion. Die Rillierung soll stets in Laufrichtung erfolgen.1  

Zu empfehlen ist, dass blinde oder sehbehinderte Menschen bereits im Gehwegbereich durch ein Auf-
merksamkeitsfeld (Auffangstreifen), das quer über den Gehweg verlegt wird, zur Haltestelle (Tür 1) 
geführt werden. 

Das Leitsystem ist zu unterbrechen, wenn ein Radweg, eine Straße oder ein Gleiskörper gequert wird, 
da das eine Gefahrenquelle darstellt.2 

Auffangstreifen sollten aus gleichen Gründen auch kombinierte Geh-/und Radwege nicht queren.

1	 In Bremerhaven werden alternativ Noppensteine verwendet
2	� Ergebnis aus dem Gutachten “Barrierefreier ÖPNV im VBN“ (STUVA 2005). 

Die Unterbrechung des Radweges wird zudem im Heft 64 „Direkt – Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden; Hinweise 
– Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum für seh- und hörgeschädigte Menschen“ vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung als Lösung skizziert.
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3.4.4 Fahrgastunterstände

Fahrgastunterstände sollen grundsätzlich an allen Haltestellen aufgestellt werden. Aus Gründen der 
Sicherheit und um Sichtkontakt zwischen Fahrer und Fahrgast herzustellen, sollen Fahrgastunterstände 
transparent und beleuchtet sein. Dabei ist auf eine ausreichende Schutzkennzeichnung von Glaswänden 
(SK) – z. B Vogelsymbole - zu achten (Abbildung 21). Der Fahrgastunterstand soll mit einer Informations-
vitrine (Mindestmaß innen: DIN A1-hoch 594 x 841 mm) und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet sein. 
Nur wenn kein geeigneter Platz abseits des Fahrgastunterstandes vorhanden ist, kann der Abfallbehälter 
außen am Fahrgastunterstand angebracht werden. Es muss innerhalb der Unterstände ausreichend 
Standfläche für einen Rollstuhl bzw. Kinderwagen geben. Als Mindestgröße für einen barrierefreien 
Schutz ist eine Fläche von 0,90 m (Tiefe) x 1,30 m (Länge) anzusetzen, üblich sind Tiefen von 1,50 m 
und Längen >= 3,0 m. 

Fahrgastunterstände sollten an mindestens zwei Seiten geschlossen sein. 

Gegebenenfalls kann der Haltestellenname zusätzlich am Dach angebracht werden. Bei Bedarf sind 
mehrere Fahrgastunterstände an einer Haltestelle aufzustellen.

Sofern der Fahrgastunterstand auch für Werbung genutzt wird, ist sicherzustellen, dass dadurch nicht 
die Sicht auf wartende Fahrgäste bzw. deren Sicht auf herannahende Verkehrsmittel beeinträchtigt wird. 
Ferner ist die Erkennbarkeit der Fahrgastinformation sicherzustellen.

Die Planungen zur Aufstellung von Fahrgastunterständen sind mit dem jeweiligen Straßenbaulastträger 
oder der zuständigen Behörde abzustimmen bzw. dort zu beantragen.
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3.5 Beleuchtung

Haltestellenbereiche sollen gut ausgeleuchtet werden. Damit wird die Erkennbarkeit der Haltestelle 
verbessert und die Lesbarkeit der Fahrgastinformation gewährleistet. Eine gute Ausleuchtung erhöht 
das subjektive Sicherheitsempfinden und die Sicherheit für die Fahrgäste. 

Sofern die verkehrlichen und betrieblichen Belange es erlauben, soll der Standort der Haltestelle auf die 
Straßenbeleuchtung ausgerichtet werden und diese unter Berücksichtigung des jeweiligen Verkehrsan-
gebotes eingeschaltet sein, z. B. Nachtlinienangebot.

Wenn die Umgebungsbeleuchtung nicht ausreicht, ist eine für den Straßenverkehr und den Fahrgast 
blendfreie Eigenbeleuchtung vorzusehen.

Die Beleuchtung von Haltestellen sollte in Anlehnung an die DIN EN 13201 (europaweit) bzw. DIN 
13201-1 (national)1 erfolgen.

Besondere Beachtung ist Gefahrenstellen zu widmen, wie z. B. Überwegen an Haltestellen.

Hauptsächlich in ländlichen Regionen, insbesondere dort, wo es keine Stromversorgung an der Straße 
gibt, sind Solarleuchten eine Alternative zur herkömmlichen Beleuchtung (Abbildung 22).

1	 Die ursprüngliche DIN 5044 besteht noch in einigen Teilen als Restnorm.

Abbildung 22: Haltestelle mit Solarbeleuchtung
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3.6 Service und sonstige Einrichtungen

Die Attraktivität an Haltestellen in zentralen Bereichen und an wichtigen Umsteigehaltestellen kann 
durch die Anbindung öffentlicher Serviceeinrichtungen gesteigert werden. Zu solchen Einrichtungen 
gehören z.B. öffentliche Fernsprecher (möglichst mit Notrufeinrichtung), Uhren und Briefkästen. Dabei 
ist zu beachten, dass diese Einrichtungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes möglichst 
weitreichend barrierefrei gestaltet werden. So sollte zumindest eine Fernsprechanlage rollstuhlgerecht 
ausgelegt sein (Zugang, Bedienungselemente in einer Höhe von ca. 65 bis 125 cm).

Alle Haltestellen sind möglichst mit Sitzgelegenheiten auszustatten. Die Anzahl der Sitzplätze ist abhän-
gig von der verkehrlichen Bedeutung der Haltestelle und den örtlichen Gegebenheiten. Haltestellen mit 
einem hohen Anteil an älteren und behinderten Fahrgästen sollen mit einer größeren Zahl von Sitzplätzen 
ausgestattet werden.

Die Sitzgelegenheiten sind im witterungsgeschützten Bereich der Haltestellen vorgesehen. Sie sollten 
aus witterungsbeständigem, pflegeleichtem und möglichst körperfreundlichem Material hergestellt sein. 
Es ist darauf zu achten, dass die Sitze dauerhaft haltbar angebracht werden, nur schwer zu beschädigen 
und Einzelteile leicht auswechselbar sind.

An allen Haltestellen sollen Abfallbehälter vorhanden sein. Um Geruchsbelästigungen zu vermeiden, 
sollen sie nicht im Unterstand bzw. nicht unmittelbar unter dem Informationsblock angebracht werden. 
Zweckmäßig sind Abfallbehälter, die an einem besonderen Mast oder außen am Fahrgastunterstand 
befestigt sind.
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3.7 Fahrradabstellanlagen (B+R)

Durch die Kombination Fahrrad und ÖPNV wird dem Kunden eine flexible Gestaltung seiner Wegekette 
ermöglicht. Der Einzugsbereich der Haltestelle und somit auch das Fahrgastpotenzial werden durch das 
Fahrrad vergrößert.

Eine benutzerfreundliche B+R-Anlage zeichnet sich durch folgende Anforderungen aus:
•	Befestigte Abstellfläche
•	�hohe Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus (z. B. durch geeigneten Standort, Bewachung, 

Aufstellen von Fahrradboxen)
•	�bequemes und sicheres Abstellen und Anschließen der Fahrräder, welches durch Fahrradanlehnbügel 

(empfohlene Maße 0,8 m hoch/ 0,8 m tief) erreicht wird. Ein zusätzlicher Querholmen (in ca. 0,50 m 
vom Boden) schafft zusätzliche Anschlussmöglichkeiten, verbessert die Stabilität und das Erscheinungs-
bild des Bügels. So wird die Möglichkeit geboten, das Fahrrad mit dem Rahmen und an den Rädern 
zu befestigen. Der Abstand der Bügel untereinander soll mindestens 0,8 m betragen; das Regelmaß 
beträgt zwischen 1,0 und 1,2 m.

•	wirksamer Wetterschutz
•	�Abstellanlagen sind in unmittelbarer Nähe zur Haltestelle oder zum Haltestellenzugang anzuordnen
•	Einsehbarkeit zur Erhöhung der objektiven wie subjektiven Sicherheit
•	�eine Uhr sowie eine dynamische Informationstafel, die die nächste Abfahrt in Minuten anzeigt
•	ausreichende Beleuchtung 

Der Bedarf an Stellplätzen einer B+R-Anlage orientiert sich an:
•	der Lage der Haltestellen
•	der Gebietsstruktur im Einzugsbereich der Haltestellen
•	dem Fahrgastaufkommen der Haltestellen
•	der Art des öffentlichen Verkehrsmittels
•	dem Anteil des Schülerverkehrs am Fahrgastaufkommen

Der Aufbau der Anlage sollte Erweiterungsmöglichkeiten berücksichtigen.

Abbildung 23: Rahmenhalter
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An allen Haltestellen sollen Abfallbehälter vorhanden sein. Um Ge-
ruchsbelästigungen zu vermeiden, sollen sie nicht im Unterstand bzw. 
nicht unmittelbar unter dem Informationsblock angebracht werden. 
Zweckmäßig sind Abfallbehälter, die an einem besonderen Mast oder 
außen am Fahrgastunterstand befestigt sind. 

3.7 Fahrradabstellanlagen (B+R) 

Durch die Kombination Fahrrad und ÖPNV wird dem Kunden eine 
flexible Gestaltung seiner Wegekette ermöglicht. Der Einzugsbereich 
der Haltestelle und somit auch das Fahrgastpotenzial werden durch 
das Fahrrad vergrößert. 

Eine benutzerfreundliche B+R-Anlage zeichnet sich durch folgende 
Anforderungen aus: 

 Befestigte Abstellfläche 

 hohe Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus (z. B. durch 
geeigneten Standort, Bewachung, Aufstellen von Fahrradboxen) 

 bequemes und sicheres Abstellen und Anschließen der Fahrräder, 
welches durch Fahrradanlehnbügel (empfohlene Maße 0,8 m 
hoch/ 0,8 m tief) erreicht wird. Ein zusätzlicher Querholmen (in ca. 
0,50 m vom Boden) schafft zusätzliche Anschlussmöglichkeiten, 
verbessert die Stabilität und das Erscheinungsbild des Bügels. So 
wird die Möglichkeit geboten, das Fahrrad mit dem Rahmen und 
an den Rädern zu befestigen. Der Abstand der Bügel untereinan-
der soll mindestens 0,8 m betragen; das Regelmaß beträgt zwi-
schen 1,0 und 1,2 m. 

 

 

Abbildung 23: Rahmenhalter 
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3.8 Park and Ride-Anlagen (P+R)

Ebenso wie das Fahrrad kann auch der Pkw als Zubringerfahrzeug zum ÖPNV genutzt werden.

Die Anordnung von Pkw-Stellplätzen an Haltestellen ist flächen- und kostenintensiv, so dass Standort 
und Kapazität sorgfältig geplant werden müssen. Bei der Planung sind auch Erweiterungsmöglichkeiten 
zu prüfen.

Die P+R-Anlage soll nicht zu groß dimensioniert sein, da die Attraktivität bei Weglängen über 100 m 
deutlich sinkt.

Eine benutzerfreundliche P+R-Anlage zeichnet sich durch folgende Ausstattungselemente aus:
•	Lückenlose Wegweisung im Ort zur P+R-Anlage (Abbildung 24)
•	befestigte Fläche mit gekennzeichneten Fahrwegen und Stellplätzen
•	�Einsehbarkeit, Beleuchtung, Kameras und Notrufmelder zur Erhöhung der objektiven wie subjektiven 

Sicherheit
•	�eine Uhr sowie eine dynamische Informationstafel, die die nächste Abfahrt in Minuten anzeigt
•	�Anlage von Behindertenparkplätzen in der Nähe zur Haltestelle, die eine stufenlose Erreichbarkeit des 

Fahrzeuges von allen Seiten gewährleistet
•	Anlage von Frauenparkplätzen in der Nähe zur Haltestelle
•	kontinuierliche und eindeutige Wegweisung zur/von der Haltestelle
•	�evtl. zum Sonnenschutz Bepflanzungen, durch die keine Behinderung der Einsehbarkeit entstehen darf

Kurzzeitparkplätze und die sogenannte Kiss+Ride-Spur sollten in der Nähe der Haltestelle platziert 
sein. Durch die geringe Nutzungsdauer können somit viele Nutzer den direkten Zugang zur Haltestelle 
in Anspruch nehmen.

Abbildung 24: Wegweisung zum P+R-Platz in Achim
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Ziel ist es, die Datenqualität der Haltestellen im Verbund auf einem möglichst hohen Niveau zu etablieren. 
Aus diesem Grund sind Verfahren festzulegen, die von allen beteiligten Akteuren berücksichtigt werden.

Zur Identifikation einer Haltestelle sind der Name der Haltestelle und die Koordinate die entscheidenden 
Kriterien.

4.1 Benennung von Haltestellen

Zukünftig soll für Haltestellen ein Gesamtname verwendet werden, der ohne jede Längenbeschränkung 
ist und eine eindeutige Identifikation der Haltestelle ermöglicht.

Dieser Gesamtname besteht aus dem Namen der Stadt/Gemeinde bzw. bei Samtgemeinden wird zu-
sätzlich deren Namen vorangestellt, ggf. gefolgt von einer Ergänzung1, gefolgt von einer Orts- bzw. 
Stadtteilangabe, gefolgt vom Haltestellennamen (vgl. Beispiele im Anhang B).

Der eigentliche Haltestellenname sollte dabei nach folgenden Prioritäten ausgewählt werden:
•	Name einer abzweigenden Straße
•	Öffentliche Einrichtungen (z. B. Rathaus, Schule, Polizei)
•	Name des Ortes, wenn es nur eine Haltestelle in dem Ort gibt
•	Straße und Hausnummer, wenn keine andere Zuordnung möglich (z. B. Hauptstraße 3)

Dabei sollen im Gesamtnamen nur Abkürzungen verwendet werden, wenn diese auch im offiziellen 
Namen einer Straße oder Einrichtung verwendet werden.

Familiennamen als Haltestellennamen sollen nicht mehr verwendet werden. Auch kurzlebige Namen von z. 
B. Einzelhandelsgeschäften oder Gaststätten sind als Haltestellenname nur in Ausnahmefällen zu wählen.

Da bei der Verwendung des Haltestellennamens in den unterschiedlichen Medien verschiedene Zeichen-
beschränkungen bestehen, ist es fallweise notwendig, den Gesamtnamen auf Teile des Gesamtnamens 
zu reduzieren (Beispiele gemäß Anhang B).

1	� Diese Ergänzung ist zwingend mitzuführen, wenn sie zum offiziellen Namen der Gebietskörperschaft gehört  
(z. B. Verden (Aller)) . Andere Ergänzungen sind nicht zugelassen.
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Familiennamen als Haltestellennamen sollen nicht mehr verwendet 
werden. Auch kurzlebige Namen von z. B. Einzelhandelsgeschäften 
oder Gaststätten sind als Haltestellenname nur in Ausnahmefällen zu 
wählen. 

 

 

Abbildung 25 Benennung von Haltestellen bei einer abzweigenden 
Straße 

 

 

 

 

Abbildung 26 Benennung von Haltestellen an einer Kreuzung; 
alternativ der Haltestellenname Bahnhofstraße für alle 
Haltestellenpositionen möglich 
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Abbildung 25: Benennung von Haltestellen 
bei einer abzweigenden Straße

Abbildung 26: Benennung von Halte-
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der Haltestellenname Bahnhofstraße 
für alle Haltestellenpositionen möglich
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Im Haltestellenkataster HIS und bei den Fahr- und Dienstplanprogrammen wird der Gesamtname ver-
wendet. Auf diese Weise werden die Voraussetzungen für einen eindeutigen Datenaustausch geschaffen.

Bei anderen Verwendungszwecken können aus Platzgründen zusätzlich auch Abkürzungen notwendig 
werden. Übliche Abkürzungen wie „Str.“ für „Straße“ werden grundsätzlich verwendet, um eine Ein-
heitlichkeit herzustellen. Auch für lange Ortsnamen werden standardmäßig bestimmte Abkürzungen 
verwendet (Regeln für Abkürzungen siehe Anhang C).

Für die unterschiedlichen Verwendungszwecke sollen die folgenden Bestandteile des Gesamt-
namens verwendet werden:
•	elektronische Fahrplanauskunft, Handyanzeige: Ort1, Haltestellenname
•	�Fahrplan

- �Regionalverkehr: Ort, Haltestellenname 
Die Anzahl der Zeichen ist nicht beschränkt, sondern der Platz der Spalte, so dass die Schrift ab 
einer bestimmten Länge gestaucht wird. Eine Grenze von 30 Zeichen ist sinnvoll.

	 - Stadtverkehr: Haltestellenname
•	�Aushangfahrplan:

- Regionalverkehr: Ort, Haltestellenname
	 - Stadtverkehr: Haltestellenname
•	Haltestellenschild: Haltestellenname
•	Anzeige im Fahrzeug: Haltestellenname
•	�Ansage im Fahrzeug:

- Regionalverkehr: Ort, Haltestellenname2

- Stadtverkehr: Haltestellenname
•	Linienpläne und Übersichten: Haltestellenname
•	Drucker: Haltestellenname3

Bei der Zielanzeige am Fahrzeug und der dynamischen Haltestellenanzeige wird i. d. R. kein Haltestel-
lenname angezeigt, sondern der Ort bzw. Stadtteil wo die Fahrt endet.4  Wird als Endpunkt der Linie eine 
Haltestelle genannt, wird der Haltestellenname verwendet.

1	 Wenn der Ortsname nicht eindeutig ist, wird eine Zusatzinfo ergänzt.
2	 In größeren Orten wie z. B. den Oberzentren reicht es aus, den Ortsnamen am Ortseingang zu nennen.
3	 Entspricht beim Weser-Ems Bus der Anzeige im Fahrzeug. Es gibt eine Platzbeschränkung von 16 Zeichen.
4	� Im Zielschild sind mindestens der Endpunkt der Linie (Zielort, Zielhaltestelle) und die Liniennummer anzugeben  

(BOKraft §33 (2)).
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4.2 Koordinate von Haltestellenmasten

Eine einheitliche Festlegung der Lage eines Mastes ist nicht möglich, da keine Messung durch einen 
GPS-Empfänger der anderen gleicht. Gründe sind die unterschiedliche Definition von Messpunkten und 
Messungenauigkeiten der GPS-Empfänger.

Aus diesem Grund wird für die Lage ein Toleranzbereich festgelegt. D. h. im Rahmen einer bestimmten 
Abweichung wird die Haltestelle noch als identisch definiert.

Für das Verbundgebiet werden folgende Toleranzen festgelegt:
•	innerstädtisch 20 m
•	ländlicher Raum 50 m

Insbesondere für Veröffentlichungen ist das Ziel eine Koordinate je Mast zu verwenden.

4.3 Verwaltung von Haltestellendaten

Haltestellendaten werden an unterschiedlichsten Stellen verwaltet. Daher ist es wichtig, dass die Identi-
fikation einer Haltestelle eindeutig möglich ist. Identifikationsmerkmale sind in diesem Zusammenhang 
der Gesamtname und die genaue Lage (Koordinate des Mastes) der Haltestelle.

Da die Haltestellen an den unterschiedlichen Stellen verschiedene Nummern haben, sollten in den  
Systemen immer alle Nummern nachrichtlich angegeben werden.
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4.3.1 Austausch von Haltestellen- und Fahrplandaten

Haltestellen im VBN werden derzeit in den Fahr- und Dienstplanprogrammen angelegt. Mit diesen Pro-
grammen werden die Rohdaten für die Fahrgastinformation verbundweit erstellt. 

Von den Regionalbusunternehmen werden zu ändernde Fahrplandaten gemäß einer vorgeschriebenen 
Form an den Weser-Ems Bus geliefert, der diese dann in den VBN-Datenpool einpflegt. Die Regionalbus-
unternehmen liefern möglichst über Schnittstellen zu ihren Systemen Fahrplandaten an Connect, Hafas 
und in den VBN-Datenpool. Die Regionalbusunternehmen stimmen sich ebenso wie die Stadtbusunter-
nehmen hinsichtlich der Funktionalität dieser Schnittstellen mit Weser-Ems-Bus ab. 

Die Daten der Stadtverkehre in Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst und Oldenburg fließen über die 
BSAG in den Datenpool ein.

Ein Austausch von Fahrplan- und somit auch Haltestellendaten erfolgt im Rahmen von connect zwischen 
den Fahrplandatenintegrationssystemen DIVA und IVU.pool. Als Medium für den Austausch dient das 
DINO-Format (Abbildung 27)1.

Die Daten bilden zugleich die Basis für das System „Echtzeitinformation im VBN“, anhand dessen der 
Abgleich zwischen Ist- und Soll-Fahrplan geschieht wie auch die Anschlusssicherung. Damit in diesem 
System eine hohe Qualität gewährleistet werden kann, müssen die Haltestellendaten eindeutig sein. D. 
h. in den Systemen müssen für Haltestelle und Mast die gleichen Nummern gepflegt werden oder mit 
Hilfe von Umschlüsselungstabellen eine eindeutige Zuordnung stattfinden. 

Im Rahmen des Projekts wird die Zahl der Datenlieferanten zunehmen; somit spielt die Abstimmung 
insbesondere bei der Vergabe von neuen Haltestellennummern eine große Rolle. Die beteiligten Verkehrs-
unternehmen in der Ausbaustufe 1 des Projekts haben sich daher darauf geeinigt, dass die Systeme des 
Weser-Ems-Bus, für den Regionalverkehr und der BSAG für die Stadtverkehre in Bremen, Bremerhaven, 
Oldenburg und Delmenhorst führend sind. D. h. eine Neuvergabe von Nummern erfolgt nur in Abstimmung 
mit diesen Systemen. Verkehrsunternehmen, die ein System zur Fahr- und Dienstplanung neu einführen, 
bedienen sich bei der Erstdatenversorgung aus diesem Datenbestand.

1	 Inhalt übernommen aus Machbarkeitsstudie „Echtzeitinformation im VBN“ (August 2009)
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4.3.1 Austausch von Haltestellen- und Fahrplandaten 

Haltestellen im VBN werden derzeit in den Fahr- und Dienstplanpro-
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die Stadtbusunternehmen hinsichtlich der Funktionalität dieser 
Schnittstellen mit Weser-Ems Bus ab.  

Die Daten der Stadtverkehre in Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst 
und Oldenburg fließen über die BSAG in den Datenpool ein. 

Ein Austausch von Fahrplan- und somit auch Haltestellendaten er-
folgt im Rahmen von connect zwischen den Fahrplandatenintegrati-
onssystemen DIVA und IVU.pool. Als Medium für den Austausch 
dient das DINO-Format (Abbildung 27) 21.  

 

 

Abbildung 27 Darstellung aktueller Datenfluss 

 

                                                
21  Inhalt übernommen aus Machbarkeitsstudie „Echtzeitinformation im VBN“ (August 2009) 

Abbildung 27: Darstellung aktueller Datenfluss
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4.3.2 Haltestellenkataster

Als Hilfsmittel für die Umsetzung von Haltestellenmaßnahmen dient ein Haltestellenkataster. Die darin 
enthaltenen Daten zu Haltestellen inkl. Fotos werden mit einem Haltestelleninformationssystem (derzeit 
HIS) verwaltet. 

Das HIS ist eine Software für das Qualitätsmanagement von Haltestellen und ermöglicht den direkten 
Vergleich zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand. Somit kann der Handlungsbedarf schnell ermittelt 
werden.

Im HIS werden derzeit ca. 7.000 Haltestellen, d. h. ca. 10.200 Haltestellenmasten sowie 82 SPNV-
Stationen verwaltet und gepflegt.

HIS steht in einer Online-Version (www.zvbn-his.de) allen Gebietskörperschaften, Verkehrsunternehmen 
und der LNVG zur Verfügung. Dadurch haben alle, deren Aufgabengebiet Haltestellen betrifft, Zugang 
zum aktuellen Datenbestand.

Zukünftig wird der Gesamtname der Haltestelle im HIS ergänzt. Dafür soll die Eingabemaske systematische 
Vorgaben bieten. In diesem Zusammenhang ist es nötig, dass auch das Anlegen, Bearbeiten, Löschen 
und Verwalten von Ortsteilen im HIS analog der Gemeinden und Kreise möglich ist.

Neben dem Anlegen neuer Haltestellen, werden im HIS auf diese Weise verbundweit die Gesamtnamen 
bereits vorhandener Haltestellen definiert, die dann schrittweise von den Verkehrsunternehmen in die 
Fahrgastinformation übernommen werden müssen. Dabei muss erkennbar sein, wo der Gesamtname 
bereits verwendet wird und wo er sich im Umwandlungsstadium befindet.

4.3.3 Haltestellenebene als Internetdienst

Als Ergänzung zum Haltestellenkataster HIS stellt der ZVBN eine Haltestellenebene (Haltestellenlayer) 
als Internetdienst zur Verfügung. Mit der Haltestellenebene können die Mastpositionen aus HIS in 
verschiedenen Geoinformationssystemen, Betriebsplanungsprogrammen und anderen kartenbasierten 
Anwendungen als weitere Kartenebene angezeigt werden. Die Haltestellenmasten werden direkt zur 
entsprechenden Seite in HIS-Online (www.zvbn-his.de) verlinkt.

Somit können die Daten aus HIS auch anderen Fachbereichen wie der Bauleitplanung zur Verfügung 
gestellt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Haltestellenebene auch für Internetkarten 
und die Kundeninformation zu nutzen. Die Verwendung des Internetdienstes stellt zudem eine hohe 
Aktualität der Daten für alle Nutzer sicher, da der Internetdienst immer den aktuellen Datenbestand zur 
Verfügung stellt.

Der Internetdienst richtet sich nach den Vorgaben des Open Geospatial Consortium (OGC); dies ermöglicht 
eine vielfältige Verwendung der Haltestellenebene in verschiedensten Anwendungen. Die technischen 
Spezifikationen zur Nutzung des Dienstes finden sich im Anhang D.
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4.3.4 Datenaustausch

Änderungen von Haltestellen in den Fahr- und Dienstplanprogrammen sollen im HIS systematisch über-
nommen werden. Dafür ist ein entsprechender Datenfluss zu realisieren.

Die Methode könnte wie folgt aussehen:
•	Mittels einer Schnittstelle (z. B. DINO) gelangen Haltestellendaten in das HIS
•	�Da ein ausschließlicher Export geänderter Haltestellen aus den Systemen DIVA oder 

IVU.pool nicht möglich ist, wird von HIS beim Import dieser Informationen eine Liste erstellt, die 
lediglich die Änderungen seit der letzten Datenlieferung enthält

•	Die Änderungen werden mit dem Datenbestand in HIS abgeglichen und ggf. übernommen
•	�Im HIS wird eine Liste generiert, die die aktuellen Änderungen im HIS enthält. Diese Liste wird an die 

Unternehmen zum Abgleich mit den Quellsystemen gegeben.

Für das Importieren der Daten und das Abgleichverfahren sind entsprechende Ergänzungen im HIS 
erforderlich.
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5	� Umsetzung 

Die Umsetzung des Konzeptes soll mit Priorität auf den Linien der Bedienungsebenen 1 und 2 erfolgen. 
Entscheidungskriterien sind z. B. Einsteigerzahlen, Dringlichkeit, Bedeutung der Haltestellen. 

Auf jeden Fall sind bei der Umsetzung Synergien zu nutzen, etwa durch die Einbeziehung in anstehende 
Straßenbaumaßnahmen.

Auch im Sinne der Barrierefreiheit wird folgende Prioritätenbildung bei der  
Umsetzung verfolgt:
•	immer bei neuen Haltestellen
•	geplante Projekte im Sinne der Barrierefreiheit
•	im Rahmen anstehender Baumaßnahmen
•	hoher Anteil schwerbehinderter Fahrgäste
•	im Rahmen von Pilotmaßnahmen
•	bei Lücken in einer barrierefreien Mobilitätskette
•	in Abhängigkeit von der verkehrlichen Bedeutung1 im Sinne der Barrierefreiheit

5.1 Zuständigkeiten

Im Rahmen der Umsetzung des Qualitätskonzeptes wurden für die Ausstattung, Wartung und Reinigung 
der Haltestellenbereiche Zuständigkeiten vereinbart.

Die Regelung zur Zuständigkeit für die einzelnen Haltestellenelemente ist in Tabelle 1 aufgeführt. Es sind 
aber auch andere Zuständigkeiten auf Basis bilateraler Vereinbarungen möglich.

1	 Im Gutachten „Barrierefreier ÖPNV im VBN“ werden fünf Haltestellenrubriken (z. B. nach Einsteigerzahlen) definiert.  
2	 Derzeit wird die Aufgabe in kreisfreien Städten in der Regel den Verkehrsunternehmen übertragen. 
3	 Dieser Punkt kann auch in der Zuständigkeit der Gebietskörperschaften liegen.

Zuständiger Zuständigkeitsbereich

Städte  
und Gemeinden

Fahrgastunterstand mit Informationsvitrine und Sitzgelegenheit²

Abfallbehälter

Befestigte Haltestellenplattform inklusive Bodenindikatoren

Beleuchtung

Fahrradständer an der Haltestelle

Verknüpfungsanlagen (B+R, P+R)

zusätzliche Infovitrinen

Verkehrs- 
unternehmen

Fahrplankasten

Haltestellenmast/-schild

Fahrgastinformation (in der Vitrine oder am Mast)

Dynamische Fahrgastinformation³  

Tabelle 1: Zuständigkeit für Ausstattungselemente
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5.2 Zustand, Wartung und Reinigung einer Haltestelle

Eine Haltestelle soll einen ordentlichen und sauberen Gesamteindruck bieten. Um diesen fahrgastfreund-
lichen Zustand der Haltestelle zu erhalten, muss eine Reihe von Kriterien erfüllt sein:
•	�An der Haltestelle muss eine Information über einen Ansprechpartner bzw. die entsprechenden Stö-

rungsstellen aushängen. In der Regel ist das die Telefonnummer des Verbundes, evtl. zusätzlich die 
eines Verkehrsunternehmens.

•	�Das Haltestellenschild muss mit all seinen Elementen in einem korrekten, sauberen und lesbaren 
Zustand sein

•	Die Fahrgastinformation muss aktuell und gut lesbar sein
•	Die Beleuchtung des Haltestellenbereichs muss intakt sein
•	Der Fahrgastunterstand muss sauber sein und darf keine größeren Schäden aufweisen
•	Der Haltestellenbereich soll frei von Abfällen sein
•	Der Abfallbehälter an der Haltestelle darf nicht überfüllt sein
•	Beschmierungen und Plakate dürfen den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen
•	Die Oberfläche des Wartebereichs muss intakt und eben sein (keine Stolperfallen)
•	�Ein barrierefreier Ein- und Ausstieg soll gewährleistet sein (keine Hindernisse am Ein-/Ausstieg)
•	Pflege und Reinigung der Verknüpfungsanlagen (B+R, P+R)

Dazu sind im Hinblick auf Wartung und Reinigung folgende Regelungen zu treffen:
•	�Die Zuständigkeit für die Wartung und Reinigung soll in der Regel den festgelegten Zuständigkeiten 

für die Ausstattung der Haltestellen entsprechen
•	�Für die Reinigung der Unterstände und Warteflächen können sich Gebietskörperschaften mit Hilfe von 

Werbeverträgen in den Unterständen auch Fremdfirmen bedienen. Die Firmen werben für sich und 
halten im Gegenzug die Unterstände sauber (Abbildung 28).

•	�Das Fahrpersonal soll in eine regelmäßige Überprüfung des Haltestellenzustandes einbezogen und 
dadurch die Weiterleitung innerhalb des Unternehmens sichergestellt werden

•	�Im Stadtverkehr in den kreisfreien Städten soll zusätzlich eine regelmäßige Kontrolle - einmal wöchent-
lich - von jeweils im Unternehmen festgelegten zuständigen Personen durchgeführt werden

•	�Aus Sicherheitsgründen sind Kooperationen mit der Polizei zur Überwachung von Haltestellen auf 
Streifenfahrten oder andere geeignete Maßnahmen wie z. B. Patenschaften anzustreben. Die Verkehrs-
unternehmen sollen generell bei Mängeln die zuständigen Stellen informieren.

Abbildung 28: Unterstand mit Werbeplakat
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Mängel sollen möglichst schnell beseitigt werden.  
Im Einzelnen sind folgende Fristen einzuhalten:

Mangel
Frist zur Behebung  
Sofort - jedoch spätestens nach:

Schäden, die die Sicherheit der  
Fahrgäste beeinträchtigen Sofort

fehlende bzw. nicht lesbare  
Fahrgastinformation drei Tage

fehlendes bzw. schadhaftes  
Haltestellenschild

1 Woche provisorisch 
4 Wochen endgültig

nicht lesbare oder fehlende Elemente  
des Haltestellenschildes

1 Woche reinigen oder erneuern  
bzw. ergänzen

Reinigung des Haltestellenbereiches
regelmäßig (möglichst monatlich) 
bei grober Verschmutzung kurzfristig  
(max. 1 Woche)

Reinigung des Fahrgastunterstandes regelmäßig (möglichst monatlich) 
1 Woche (bei grober Verschmutzung)

nicht intakte Beleuchtung 1 Woche

zerstörter Fahrplankasten/Vitrine 1 Woche

Schäden am Fahrgastunterstand 2 Wochen

Schäden an den Sitzgelegenheiten 2 Wochen

Beschmierungen bzw. Plakate am  
Fahrgastunterstand 1 Woche

fehlender/unnutzbarer Abfallbehälter 2 Wochen

Reinigung der P+R und B+R-Anlage regelmäßig (möglichst monatlich)

Tabelle 2: Fristen zur Beseitigung von Mängeln
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6	� Finanzierung 

Jeweils aktuelle Hinweise zur Förderung von Haltestellenmaßnahmen können bei der Geschäftsstelle 
des ZVBN angefordert bzw. unter www.zvbn.de/bibliothek abgerufen werden.
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Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 

Abs.	 Absatz
AMF	 Aufmerksamkeitsfeld

BB	 Busbordstein
BGG	 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze
BP	 Plattformbelag
B+R	 Bike + Ride
BW	 sonstige Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer

ER	 Entwässerungsrinne

F	 Gehweg
FB	 Fahrbahn
FGU	 Fahrgastunterstand

G	 Grünelement
Gs	 Straßenbegleitgrün
GAK	 Gemeinsamer Arbeitskreis
GVFG	 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

H	 Haltestellenschild
HIS	 HaltestellenInformationsSystem; Datenbank für Haltestellen

LNVG	 Landesnahverkehrsgesellschaft
LS	 Leitstreifen

M	 Mast
MG	 Markierung

NNds.	 Niedersächsisch ... 

ÖPNV	 Öffentlicher Personennahverkehr

P	 Parken
PBefG	 Personenbeförderungsgesetz
P+R	 Park+Ride

RBL	 rechnergestütztes Betriebsleitsystem
RK	 Rasenkantenstein

SEV	 Schienenersatzverkehr
SK	 Schutzkennzeichnung von Glaswänden
StVO	 Straßenverkehrsordnung

Tür 1	 erste Einstiegstür am Fahrzeug, alle weiteren werden entsprechend nummeriert

VBN	 Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH
VDV	 Verband Deutscher Verkehrsunternehmen

ZDD	 Zentrale Datendrehscheibe (System zum Austausch von Fahrplan-Ist- und -Soll-Daten)
ZVBN	 Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen 
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Anhang A

Haltestellenskizzen (Beispiele) 

Im Folgenden wird für die Haltestellentypen Haltestellenkap, Haltestelle am Fahrbahnrand und Busbucht 
jeweils ein Beispiel für die Ausführung dargestellt.
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Haltestellenkap an einer Umsteigehaltestelle (Bemessungsfahrzeug Gelenkbus)
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Haltestelle am Fahrbahnrand (Bemessungsfahrzeug Standardbus)
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Busbucht (Bemessungsfahrzeug Gelenkbus)
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Gesamtname von Haltestellen (Beispiele) 

1. Beispiel

Lage im Ort einer Gemeinde in einer Samtgemeinde

Samtgemeinde: Bruchhausen-Vilsen

Gemeinde: Süstedt

Ort: Uenzen

Haltestelle: Post

Gesamtname: Bruchhausen-Vilsen, Süstedt, Uenzen, Post

Name gemäß Verwendungszweck:

Haltestellenkataster HIS: Bruchhausen-Vilsen, Süstedt, Uenzen, Post

Fahr- und Dienstplanprogramm: Bruchhausen-Vilsen, Süstedt, Uenzen, Post

elektronische Fahrgastinformation: Uenzen, Post

Fahrplan:
Regionalverkehr: Uenzen, Post

Aushangfahrplan: Uenzen, Post
Haltestellenschild: Post
Anzeige im Fahrzeug: Post
Ansage im Fahrzeug: Uenzen, Post
Linienplan, Perlschnur: Post
Drucker: Post
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2. Beispiel

Lage im Ort einer Stadt/Gemeinde

Stadt/Gemeinde: Worpswede

Ort: Hüttenbusch

Haltestelle: Mitte

Gesamtname: Worpswede, Hüttenbusch, Mitte

Name gemäß Verwendungszweck:

Haltestellenkataster HIS: Worpswede, Hüttenbusch, Mitte

Fahr- und Dienstplanprogramm: Worpswede, Hüttenbusch, Mitte

elektronische Fahrgastinformation: Hüttenbusch, Mitte

Fahrplan:
Regionalverkehr: Hüttenbusch, Mitte

Aushangfahrplan: Hüttenbusch, Mitte
Haltestellenschild: Mitte
Anzeige im Fahrzeug: Mitte
Ansage im Fahrzeug: Hüttenbusch, Mitte
Linienplan, Perlschnur: Mitte
Drucker: Mitte
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3. Beispiel

Langer Haltestellenname

Samtgemeinde: Thedinghausen

Gemeinde: Emtinghausen

Ort: Emtinghausen

Haltestelle: Dorfstraße/Bremer Straße

Gesamtname: Thedinghausen, Emtinghausen, Emtinghausen, Dorfstraße/Bremer Straße

Name gemäß Verwendungszweck:

Haltestellenkataster HIS: �Thedinghausen, Emtinghausen, Emtinghausen, Dorfstraße/Bremer Straße

Fahr- und Dienstplanprogramm: �Thedinghausen, Emtinghausen, Emtinghausen, 
Dorfstraße/Bremer Straße

elektronische Fahrgastinformation: Emtinghausen, Dorfstr./Bremer Str.

Fahrplan:
Regionalverkehr: Emtinghausen, Dorfstr./Bremer Straße

Aushangfahrplan: Emtinghausen, Dorfstr./Bremer Str.
Haltestellenschild: Dorfstr./Bremer Str.
Anzeige im Fahrzeug: Dorfstr./Bremer Str. (immer noch zu lang)1

Ansage im Fahrzeug: Emtinghausen, Dorfstraße/Bremer Straße
Linienplan, Perlschnur: Dorfstr./Bremer Str.
Drucker: Dorfstr./Bremer Str.

1	� Der Name ist für die Anzeige im Fahrzeug immer noch zu lang. In solchen Fällen ist eine Haltestellenumbenennung  
zu prüfen.
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4. Beispiel

Haltestellenname liegt im Stadtteil einer kreisfreien Stadt und wird durch  
Stadt- und Regionalverkehr bedient

Stadt: Bremen

Haltestelle: August-Hinrichs-Straße

Gesamtname: Bremen, August-Hinrichs-Straße

Name gemäß Verwendungszweck:

Haltestellenkataster HIS: �Bremen, August-Hinrichs-Straße

Fahr- und Dienstplanprogramm: Bremen, August-Hinrichs-Straße

elektronische Fahrgastinformation: Bremen, August-Hinrichs-Str.

Fahrplan:
Regionalverkehr: Bremen, August-Hinrichs-Str.
Stadtverkehr: August-Hinrichs-Str.

Aushangfahrplan:
Regionalverkehr: Bremen, August-Hinrichs-Str.
Stadtverkehr: August-Hinrichs-Str.

Haltestellenschild: August-Hinrichs-Str.
Anzeige im Fahrzeug: August-Hinrichs-Str.
Ansage im Fahrzeug: Bremen, August-Hinrichs-Straße
Linienplan, Perlschnur: August-Hinrichs-Str.
Drucker: August-Hinrichs-Str.
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5. Beispiel

Haltestellenname entspricht dem Namen des Ortes

Stadt/Gemeinde: Bassum

Ort: Dimhausen

Haltestelle: Dimhausen

Gesamtname: Bassum, Dimhausen, Dimhausen

Name gemäß Verwendungszweck:

Haltestellenkataster HIS: �Bassum, Dimhausen, Dimhausen

Fahr- und Dienstplanprogramm: Bassum, Dimhausen, Dimhausen

elektronische Fahrgastinformation: Dimhausen, Dimhausen

Fahrplan:
Regionalverkehr: Dimhausen

Aushangfahrplan: Dimhausen
Haltestellenschild: Dimhausen
Anzeige im Fahrzeug: Dimhausen
Ansage im Fahrzeug: Dimhausen
Linienplan, Perlschnur: Dimhausen
Drucker: Dimhausen
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6. Beispiel

Haltestellenname entspricht dem Namen des Ortes und in dem Ort gibt es noch 
weitere Haltestellen

Gemeinde: Langwedel

Ort: Etelsen

Haltestelle: Etelsen (heute) -> neuer Haltestellenname

Gesamtname: Langwedel, Etelsen, neuer Haltestellenname

Name gemäß Verwendungszweck:

Haltestellenkataster HIS: �Langwedel, Etelsen, neuer Haltestellenname

Fahr- und Dienstplanprogramm: Langwedel, Etelsen, neuer Haltestellenname

elektronische Fahrgastinformation: Etelsen, neuer Haltestellenname

Fahrplan:
Regionalverkehr: Etelsen, neuer Haltestellenname

Aushangfahrplan: Etelsen, neuer Haltestellenname
Haltestellenschild: neuer Haltestellenname
Anzeige im Fahrzeug: neuer Haltestellenname
Ansage im Fahrzeug: Etelsen, neuer Haltestellenname
Linienplan, Perlschnur: neuer Haltestellenname
Drucker: neuer Haltestellenname
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Regeln für Abkürzungen von  
Haltestellennamen 

Abzweigung = Abzw.
Bahnhof = Bf
Hauptbahnhof = Hbf
Straße = Str.

Bruchhausen-Vilsen = Br.-Vilsen
Osterholz-Scharmbeck = Osterholz-Scharmb.
Rotenburg (Wümme) = Rotenburg
Verden (Aller) = Verden

Liste kann ergänzt werden!

Anmerkung: Wenn im Fahrplan nur noch der Ort genannt wird, ohne die Gemeinde voranzustellen, 
sind nur in wenigen Fällen Abkürzungen nötig.
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Technische Spezifikationen zur  
Haltestellenlayer 

Um die Daten aus dem Haltestelleninformationssystem HIS für andere Anwendungen verfügbar zu 
machen, stellt der ZVBN eine Haltestellenlayer zur Verfügung. 

Haltestellenlayer beinhalten, dass die Informationen in verschiedenen Anwendungen, insbesondere 
Geoinformationssystemen (GIS) zur Darstellung kommen; der Zugriff erfolgt über das Internet, somit 
liegen die Daten in allen Anwendungen immer aktuell vor – ohne aufwändige und fehleranfällige Import-
Prozeduren. So können die Daten auch für die Bauleitplanung oder andere Fachplanungen genutzt werden. 
Auch besteht die Möglichkeit, die Daten direkt in die Betriebsplanungssysteme der Verkehrsunternehmen 
einzubinden (soweit diese die technischen Voraussetzungen erfüllen).

Standards

Der Haltestellenlayer wird als WFS (Web Feature Service) angeboten, d.h. er nutzt offene Standards (Open 
Geospatial Consortium), die in verschiedensten Anwendungen genutzt werden können. Neben Vektordaten 
können auch weitere Sachdaten (wie Haltestellenname und –nummer) übertragen werden. Da die Daten 
nur für den anzuzeigenden Ausschnitt übertragen werden, wird die zu übertragende Datenmenge gering 
gehalten, und es können auch umfangreiche Datenbestände zur Verfügung gestellt werden.

Einrichtung

Der Dienst kann über folgenden Link in ein System eingebunden werden:

http:// xxxx (Adresse und ggf. notwendige Zugangsdaten folgen nach Realisierung)

Anhang D
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Hinweis für Nutzer von ArcGIS-Produkten

Für Nutzer von ESRI ArcGIS ist zu beachten, dass eine explizite Deklarierung der Version des WFS-Dienstes 
notwendig ist, da ansonsten die Koordinaten nicht korrekt dargestellt werden. 

Hierzu die Antwort von ESRI Deutschland
„Das Problem mit den getauschten Koordinaten tritt beim Laden des WFS in WFS Version 1.1.0 auf, wel-
ches standardmäßig von der Interoperability Connection als jüngste unterstützte WFS Version verwendet 
wird. Sofern Ihr Service auch WFS Version 1.0.0 unterstützt, können Sie den Service in dieser Version 
laden, indem Sie beim Dataset angeben:

http://<URL_des_WFS>?version=1.0.0&service=WFS“

Der WFS kann auch in freien (OpenSource) Programmen (wie UDig, Quantum GIS) genutzt werden. 
Durch die Einbindung freier Kartenhintergründe aus dem OpenStreetMap-Projekt kann der Dienst auch 
kostenlos sinnvoll genutzt werden.
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